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Ge#etz, betreffend die Nichtigkeit des Ver#ailler Vertrages  
vom 28. Juni 1919  

 
gegeben am 18.06.2015, im Namen des Deut#chen Reiches 

 
In Kraft ge#etzt am 29.06.2015 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 
 
 
 

Nr. 13 
 
 

Die Vereinten Nationen die als Rechtsnachfolgerorgani#ation des Völkerbundes eingerichtet wurde, konnte bis zum heutigen 
Tag keinen Nachweis erbringen, daß der Ver#ailler Vertrag zu irgendeinem Zeitpunkt für das #ouveräne Deut#che Reich und 
#einer deut#chen Staaten Gültigkeit und Verbindlichkeit erlangte. Eben#o wurden im betreffenden Vertrag mit keiner Silbe der 
Reichs- und Staatsangehörige gemäß dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsge#etz, RGBl 1913, Seite 583-593, zu 
irgendwelchen Zahlungen und Lei#tungen verpflichtet.  
   
 
 

Artikel 1 
 

Demgemäß gilt im 96ten Jahr des Ver#ailler Vertrages, der in die#em Ge#etz als Diktat benannt wird. Wer mit dem 28. 06. 
2015 die Anerkennung des #ogenannten Ver#ailler Vertrages, des Frieden von Ver#ailles oder des Friedensvertrag von 
Ver#ailles durch #ein Verhalten und Tun offenkundig aufrecht hält oder nicht berührt, #ich daraus Vorteile ver#chafft, gilt als 
Hochverräter des Deut#chen Reiches, #einer 25 Bundes#taaten und dem Reichsland El#aß-Lothringen, Deut#chlands und #einen 
Verbündeten und de##en jeweilige Völker. Er verwirkt mit Inkrafttreten die#es Ge#etzes #eine bürgerlichen Rechte. Die daraus 
folgernde Privathaftung wird von die#em Ge#etz nicht berührt. 
 
 

Artikel 2 
 
Im Sinne die#es Ge#etzes, gilt alles bewegliche und unbewegliche Eigentum der betreffenden Per#on, dem Bund und #einer 
Länder, der Krone und das Privateigentum der deut#chen Für#ten, als zum Gut und Eigentum des Deut#chen Reiches und der 
deut#chen Staaten gehörig.  
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Artikel 3 
 

Alle aus dem Diktat von Ver#ailles erwirkten Rechte der alliierten und a##oziierten Hauptmächte, Armeen und Regierungen, 
der Vereinten Nationen, des Völkerbundes, des Gerichtshofes, des Internationalen Arbeitsamtes, der Signatarmächte, auch 
dritte Mächte und der daraus folgernden Treuhandrechte, Zu#atzabkommen, Verträge, Vereinbarungen, Abmachungen, 
Abkommen, Anerkennungen, Rechte und Vorrechte, Übertragungen, Enteignungen und Liquidierungen #ind aufgehoben und 
gelten im Sinne des Ge#etzes als nichtig.  
 
 

Artikel 4 
 

Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 
 

Gegeben zu Berlin, den 18. Juni 2015 

  
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

 
 Prä#idial#enat 

Erhard Lorenz 
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